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Vorlage Nr. 256/23 

 
 
 

Betreff: 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur Wasserrettung mit den Gemeinden Mettingen 
& Wettringen sowie den Städten Emsdetten & Ochtrup durch die freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Rheine 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Haupt-, Digital- und Finanzaus-
schuss 

05.09.2023 Berichterstattung durch: 
Herrn Krümpel 
Herrn Houppert 

Rat der Stadt Rheine 26.09.2023 Berichterstattung durch: 
Herrn Dr. Lüttmann 
Herrn Krümpel 

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge  17.700 € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen       € 
Erhöhung Eigenkapital 17.700 € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       

 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 256/23 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung mit dem Abschluss von vier öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen zur Wasserrettung durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Rheine. Im Einzelnen sollen diese Vereinbarungen mit den Gemeinden Mettingen und Wett-
ringen sowie den Städten Emsdetten und Ochtrup geschlossen werden. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Feuerwehr Rheine unterhält eine Sondereinsatzgruppe (SEG) „Wasserrettung“, bestehend 
aus einer Bootsgruppe und einer Tauchergruppe, um bei Unglücksfällen an stehenden oder 
fließenden Gewässern den rechtlichen Grundlagen des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) entsprechend reagieren zu können. Die 
Einheit umfasst hierfür speziell qualifizierte und sich ständig fortbildende ehren- und haupt-
amtliche Mitglieder der Feuerwehr Rheine. Zudem hält die Stadt Rheine hierzu eine umfang-
reiche Ausrüstung zur Wasserrettung bzw. -bergung vor, die den Notwendigkeiten des Ein-
satzspektrums entspricht. Die sich aus dieser Vorhaltung ergebenden, einsatzunabhängigen 
Kosten (gegenwärtig 0,23 €/Einwohner Kreis Steinfurt) hat die Stadt Rheine bisher alleine 
getragen, obwohl die SEG „Wasserrettung“ nicht nur auf dem eigenen Stadtgebiet, sondern 
auch für andere Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt tätig ist. Hierzu haben die Feu-
erwehren dieser Kommunen in ihren jeweiligen Alarm- und Ausrückeordnungen entspre-
chende Regelungen zur Anforderung der SEG der Feuerwehr der Stadt Rheine hinterlegt. 
 
Es ist nun beabsichtigt, mit den entsprechenden Kommunen jeweils einzelne öffentlich-
rechtliche Vereinbarungen zu schließen, mit denen sie an der Bereitstellung der Ressourcen 
der Feuerwehr der Stadt Rheine für die Einsätze auf ihren jeweiligen Stadt- und Gemeindege-
bieten beteiligt werden.  
 
Die Wirksamkeit jeder öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bedarf hierzu der Genehmigung 
durch die Kommunalaufsicht des Kreises Steinfurt. 
 
Anmerkung: 
Gemäß § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen verpflichten sich die Kommunen sich 
anteilig an den jährlichen Vorhaltekosten für die Wasserrettung zu beteiligen. Aufgrund der 
jeweiligen Einwohnerzahlen gemäß Statistik Landesbetrieb IT.NRW (Stand 31.12.2022) sind 
für das Kalenderjahr 2024 folgende Kostenbeiträge zu leisten: 
 

1.) Stadt Emsdetten (36.354 Einwohner) = 8.361,42 €, 
2.) Stadt Ochtrup  (20.230 Einwohner) = 4.652,90 €, 
3.) Gemeinde Mettingen  (12.000 Einwohner)  = 2.760,00 €, 
4.) Gemeinde Wettringen    (8.314 Einwohner)  = 1.912,22 €. 

 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wasserrettung mit der Stadt Emsdetten 
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Anlage 2: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wasserrettung mit der Stadt Ochtrup 
Anlage 3: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wasserrettung mit der Gemeinde Mettingen 
Anlage 4: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wasserrettung mit der Gemeinde Wettringen  
Anlage 5: Tabellarische Aufstellung der Vorhaltekosten für die Wasserrettung  
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